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Änderung der Geschäftsordnung des Ortschaftsrates Eschach 

Synopse 

 

§ alt neu 

§ 1 Zusammensetzung des Ortschaftsrates, Vorsitzender 
 
(1) Im Falle der tatsächlichen oder rechtlichen Verhinderung des 

Ortsvorstehers führen die gem. § 48 GemO bestellten Stellvertre-
ter in der für sie geltenden Reihenfolge den Vorsitz. 

 

Zusammensetzung des Ortschaftsrates, Vorsitzender 
 

(2) Im Falle der tatsächlichen oder rechtlichen Verhinderung des 
Ortsvorstehers führen die gem. § 71 GemO bestellten Stellvertre-
ter in der für sie geltenden Reihenfolge den Vorsitz. 
 
 

 

§ 2 Mitgliedervereinigungen (Fraktionen) 
 

(1) Die Ortschaftsräte können sich zu Mitgliedervereinigungen (Frak-
tionen) zusammenschließen. Eine Fraktion muss mindestens aus 
2 Mitgliedern bestehen. 

(2) Jede Fraktion teilt ihre Gründung, Bezeichnung, Mitglieder, stän-
dige Gäste (fraktionslose Mitglieder des Ortschaftsrates), die Na-
men des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie ihre Auflö-
sung dem Ortschaftsrat schriftlich mit. 

(3) Die Bestimmungen über die Pflicht zur Verschwiegenheit gelten 
für die Fraktionen entsprechend. 
 

Mitgliedervereinigungen (Fraktionen) 
 

(1) Die Ortschaftsräte können sich zu Mitgliedervereinigungen (Frak-
tionen) zusammenschließen. Eine Fraktion muss mindestens aus 
2 Mitgliedern bestehen. Ein Ortschaftsrat kann nur einer Mitglie-
dervereinigung (Fraktion) angehören. 

(2) Jede Fraktion teilt ihre Gründung, Bezeichnung, Mitglieder, stän-
dige Gäste (fraktionslose Mitglieder des Ortschaftsrates), die Na-
men des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie ihre Auflö-
sung dem Ortsvorsteher schriftlich mit. 

(3) Die Bestimmungen des § 10 über die Pflicht zur Verschwiegen-
heit gelten für die Fraktionen entsprechend. 

 
 

§ 3 Verhandlungsfähigkeit, Verhandlungsleitung 
 

(1) Der Ortschaftsrat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen 
und geleiteten Sitzung (§§ 4 bis 22) beraten und beschließen. 
Über Gegenstände einfacher Art kann schriftlich im Wege des 
Umlaufs (§ 23) beschlossen werden. 

(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet, unterbricht und schließt die Ver-
handlungen des Ortschaftsrates. Auf Antrag des Vorsitzenden o-
der einer oder mehrerer Fraktionen kann die Sitzung kurzfristig 
unterbrochen werden. 

Verhandlungsfähigkeit, Verhandlungsleitung 
 

(1) Der Ortschaftsrat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen 
und geleiteten Sitzung beraten und beschließen. Über Gegen-
stände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung oder im 
schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden. 

(2) Der Vorsitzende eröffnet, leitet, unterbricht und schließt die Ver-
handlungen des Ortschaftsrates. Auf Antrag des Vorsitzenden o-
der einer oder mehrerer Fraktionen kann die Sitzung kurzfristig 
unterbrochen werden. 
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(3) Die Sitzung wird geschlossen, wenn sämtliche Verhandlungsge-
genstände erledigt sind oder wenn die Sitzung wegen Beschluss-
unfähigkeit des Ortschaftsrates oder aus anderen dringenden 
Gründen vorzeitig abgebrochen werden muss. 

(4) Bei Besichtigungen dürfen Beschlüsse nur gefasst werden, wenn 
mit der Besichtigung eine ordnungsmäßig einberufene Sitzung 
verbunden ist. 

 

(3) Die Sitzung wird geschlossen, wenn sämtliche Verhandlungsge-
genstände erledigt sind oder wenn die Sitzung wegen Beschluss-
unfähigkeit des Ortschaftsrates oder aus anderen dringenden 
Gründen vorzeitig abgebrochen werden muss. 

(4) Bei Besichtigungen dürfen Beschlüsse nur gefasst werden, wenn 
mit der Besichtigung eine ordnungsmäßig einberufene Sitzung 
verbunden ist. 

 
 
 

§ 4 Öffentlichkeitsgrundsatz, Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster 
Beschlüsse 

 
(1) Die Sitzungen des Ortschaftsrates sind öffentlich. Nichtöffentlich 

ist zu verhandeln, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte 
Interessen Einzelner erfordern. Über Anträge aus der Mitte des 
Ortschaftsrates, einen Verhandlungsgegenstand entgegen der 
Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu be-
handeln, wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschie-
den. 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen des Ortschaftsrates hat jedermann 
Zutritt, soweit es die Raumverhältnisse gestatten. 

(3) In nichtöffentlicher Sitzung nach Abs. 1 gefassten Beschlüsse 
sind nach Widerherstellung der Öffentlichkeit oder wenn dies un-
geeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu ge-
ben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interes-
sen Einzelner entgegenstehen. 

 

Öffentlichkeitsgrundsatz, Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster 
Beschlüsse 

 
(1) Die Sitzungen des Ortschaftsrates sind öffentlich. Nichtöffentlich 

ist zu verhandeln, wenn es das öffentliche Wohl oder berechtigte 
Interessen Einzelner erfordern. Über Anträge aus der Mitte des 
Ortschaftsrates, einen Verhandlungsgegenstand entgegen der 
Tagesordnung in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung zu be-
handeln, wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und entschie-
den. 

(2) Zu den öffentlichen Sitzungen des Ortschaftsrates hat jedermann 
Zutritt, soweit es die Raumverhältnisse gestatten. 

(3) In nichtöffentlicher Sitzung nach Abs. 1 gefassten Beschlüsse 
sind nach Widerherstellung der Öffentlichkeit oder wenn dies un-
geeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut be-
kannt zu geben, soweit nicht das öffentliche Wohl oder berech-
tigte Interessen Einzelner entgegenstehen. 
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§ 6 Einberufung/Beratungsunterlagen 
 

(1) Der Ortsvorstehende beruft den Ortschaftsrat zu den Sitzungen 
ein. 
Die Sitzungen finden  
a) an den vom Ortschaftsrat festgelegten regelmäßigen Sit-

zungstagen und 
b) zusätzlich dann, wenn es die Geschäftslage erfordert, statt. 

Die regelmäßigen Sitzungstage werden für ein halbes Jahr 
im Voraus festgelegt. 

(2) Der Ortschaftsrat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein 
Viertel aller Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegen-
standes beantragt. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum 
Aufgabenkreis des Ortschaftsrates gehören. 

(3) Die Einberufung hat schriftlich mit angemessener Frist, in der Re-
gel fünf Tage vor der Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung, 
zu geschehen. In Notfällen kann der Ortschaftsrat ohne Frist und 
formlos einberufen werden. 

(4) Mit der Einberufung zur Sitzung sind die für einzelne Verhand-
lungsgegen-stände erforderlichen Unterlagen beizufügen, soweit 
nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner 
entgegenstehen. Soweit die für einzelne Verhandlungsgegen-
stände erforderlichen Unterlagen nicht der Sitzungseinladung 
beigefügt werden können, müssen sie bei der Beratung zur Ein-
sicht vorliegen. 
Über den Inhalt der Vorlagen ist so lange Verschwiegenheit zu 
wahren, als über sie noch nicht öffentlich verhandelt ist. Dies gilt 
nicht für Unterlagen für öffentliche Sitzungen, die bereits in ande-
rem Zusammenhang veröffentlicht worden sind. 

(5) Jeder Punkt der Tagesordnung muss zur besseren Vorbereitung 
der Ortschaftsräte auf der Sitzungseinladung oder in Zusatzinfor-
mationen erläutert werden. 

 

Einberufung/Beratungsunterlagen 
 

(1) Der Ortsvorsteher beruft den Ortschaftsrat zu den Sitzungen ein. 
Die Sitzungen finden  
a) an den vom Ortschaftsrat festgelegten regelmäßigen Sit-

zungstagen und 
b) zusätzlich dann, wenn es die Geschäftslage erfordert, statt. 

Die regelmäßigen Sitzungstage werden für ein halbes Jahr im 
Voraus festgelegt. 

(2) Der Ortschaftsrat ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein 
Viertel aller Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegen-
standes beantragt. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum 
Aufgabenkreis des Ortschaftsrates gehören. 

(3) Die Einberufung hat schriftlich oder elektronisch mit angemesse-
ner Frist, in der Regel mindestens sieben Tage vor dem Sit-
zungstag unter Mitteilung der Tagesordnung, zu geschehen. In 
Notfällen kann der Ortschaftsrat ohne Frist und formlos (münd-
lich, fernmündlich oder durch Boten) und nur unter Angabe der 
Verhandlungsgegenstände einberufen werden. 

(4) Mit der Einberufung zur Sitzung sind die für einzelne Verhand-
lungsgegen-stände erforderlichen Unterlagen beizufügen, soweit 
nicht das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen einzelner 
entgegenstehen. Soweit die für einzelne Verhandlungsgegen-
stände erforderlichen Unterlagen nicht der Sitzungseinladung 
beigefügt werden können, müssen sie bei der Beratung zur Ein-
sicht vorliegen. 
Die Beratungsunterlagen sind nur für die Ortschaftsräte be-
stimmt. Die öffentlichen Sitzungsunterlagen werden mit Zugang 
an die Ortschaftsräte, das heißt 2 Tage nach Versand, öffentlich. 
Die Mitglieder des Ortschaftsrates dürfen den Inhalt von Bera-
tungsunterlagen für öffentliche Sitzungen, ausgenommen perso-
nenbezogene Daten oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
zur Wahrnehmung ihres Amtes gegenüber Dritten und der Öf-
fentlichkeit nach Zugang bekanntgeben. Für Beratungsunterla-
gen für nichtöffentliche Sitzungen gilt § 10. 

(5) In öffentlichen Sitzungen sind die Beratungsunterlagen im Sit-
zungsraum für die Zuhörer auszulegen. Die ausgelegten Bera-
tungsunterlagen dürfen vervielfältigt werden. 
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§ 7 Tagesordnung 
 

(1) Der Ortsvorsteher stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf. 
Er verweist dabei die Gegenstände in die nichtöffentliche Sit-
zung, bei denen er die Voraussetzungen der Nichtöffentlichkeit (§ 
4) für gegeben hält. 

(2) Auf Antrag eines Viertels der Ortschaftsräte ist ein Verhandlungs-
gegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten 
Sitzung des Ortschaftsrates zu setzen, wenn nicht der Ort-
schaftsrat den gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der 
letzten 6 Monate bereits behandelt hat. (Ausnahme: Wenn neue 
Tatsachen oder neue wesentliche Gesichtspunkte eine Beratung 
vor Ablauf der 6-Monats-Frist rechtfertigen, kann der Vorsitzende 
dem Antrag stattgeben). 

(3) Der Ortsvorsteher kann in dringenden Fällen durch schriftlich 
auszugebende Nachträge die Tagesordnung erweitern. Er ist be-
rechtigt, Verhandlungsgegenstände unter Angabe des Grundes 
von der Tagesordnung abzusetzen, solange der Wirtschaftsrat in 
die Beratung dieser Gegenstände noch nicht eingetreten ist. 
 

Tagesordnung 
 

(1) Der Ortsvorsteher stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf. 
Er verweist dabei die Gegenstände in die nichtöffentliche Sit-
zung, bei denen er die Voraussetzungen der Nichtöffentlichkeit (§ 
4) für gegeben hält. 

(2) Auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Ortschaftsräte 
ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätes-
tens der übernächsten Sitzung des Ortschaftsrates zu setzen, 
wenn nicht der Ortschaftsrat den gleichen Verhandlungsgegen-
stand innerhalb der letzten 6 Monate bereits behandelt hat. (Aus-
nahme: Wenn neue Tatsachen oder neue wesentliche Gesichts-
punkte eine Beratung vor Ablauf der 6-Monats-Frist rechtfertigen, 
kann der Vorsitzende dem Antrag stattgeben). 

(3) Der Ortsvorsteher kann in dringenden Fällen durch schriftlich 
auszugebende Nachträge die Tagesordnung erweitern. Er ist be-
rechtigt, Verhandlungsgegenstände unter Angabe des Grundes 
von der Tagesordnung abzusetzen, oder deren Beratungsreihen-
folge zu ändern, solange der Ortschaftsrat in die Beratung dieser 
Gegenstände noch nicht eingetreten ist. Dies gilt nicht für An-
träge nach Absatz 2. 
 
 

§ 8 Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht, Anfragerecht, Ortschaftsrat-
fragestunde 

 
(1) Ein Viertel der Ortschaftsräte kann in allen Angelegenheiten der 

Ortschaft und ihrer Verwaltung verlangen, dass der Ortsvorsteher 
den Ortschaftsrat unterrichtet und dass diesem oder einem von 
ihm bestellten Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. In dem 
Ausschuss müssen die Antragsteller vertreten sein. 

(2) Jeder Ortschaftsrat kann an den Ortsvorsteher schriftliche oder in 
einer Sitzung des Ortschaftsrates mündliche Anfragen über ein-
zelne Angelegenheiten im Sinne von Abs. 1 richten. 

(3) Schriftliche Anfragen sind, sofern es der Gegenstand der Frage 
zulässt, innerhalb von 4 Wochen schriftlich zu beantworten. Sie 
können auch in einer Sitzung des Ortschaftsrates vom Ortsvor-
steher mündlich beantwortet werden. Mündliche Anfragen sind, 

Unterrichtungsrecht, Akteneinsicht, Anfragerecht, Ortschaftsrat-
fragestunde 
 

(1) Eine Fraktion oder ein Sechstel der Ortschaftsräte kann in allen 
Angelegenheiten der Ortschaft und ihrer Verwaltung verlangen, 
dass der Ortsvorsteher den Ortschaftsrat unterrichtet. Ein Viertel 
der Ortschaftsräte kann in Angelegenheiten im Sinne von Satz 1 
verlangen, dass dem Ortschaftsrat oder einem von ihm bestellten 
Ausschuss Akteneinsicht gewährt wird. In dem Ausschuss müs-
sen die Antragsteller vertreten sein. 

(2) Jeder Ortschaftsrat kann an den Ortsvorsteher schriftliche, elekt-
ronische oder in einer Sitzung des Ortschaftsrates mündliche An-
fragen über einzelne Angelegenheiten im Sinne von Abs. 1 rich-
ten. 

(3) Schriftliche oder elektronische Anfragen sind, sofern es der Ge-
genstand der Frage zulässt, innerhalb von 4 Wochen schriftlich 
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wenn möglich, sofort oder ansonsten innerhalb der nächsten 4 
Wochen mündlich oder auch schriftlich zu beantworten. 
 

zu beantworten. Sie können auch in einer Sitzung des Ort-
schaftsrates vom Ortsvorsteher mündlich beantwortet werden. 
Mündliche Anfragen sind, wenn möglich, sofort oder ansonsten 
innerhalb der nächsten 4 Wochen mündlich oder auch schriftlich 
zu beantworten. 
 
 

§ 10 Pflicht zur Verschwiegenheit 
 

(1) Die Ortschaftsräte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über 
alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorge-
schrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforder-
lich ist. Über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angele-
genheiten sind die Ortschaftsräte und die zur Beratung zugezo-
genen Einwohner so lange zur Verschwiegenheit verpflichtet, bis 
sie der Ortsvorsteher von der Schweigepflicht entbindet. Dies gilt 
nicht für Beschlüsse, soweit sie nach § 4 Abs. 3 bekannt gege-
ben worden sind. 

(2) Ortschaftsräte dürfen die Kenntnis von geheim zu haltenden An-
gelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Gegen dieses Verbot 
verstößt insbesondere, wer aus Kenntnis geheim zu haltender 
Angelegenheiten für sich oder Dritte Vorteile zieht oder ziehen 
will. 

(3) Auf Verlangen des Ortsvorstehers haben die Ortschaftsräte nach 
ihrem Ausscheiden aus dem Amt ihnen von der Ortschaft über-
lassene Schriftstücke  
über amtliche Vorgänge herauszugeben, sofern die Vertraulich-
keit oder Geheimhaltung hinsichtlich ihres Inhalts noch weiter be-
steht. 

(4) Einem Ortschaftsratsmitglied, das seine Verschwiegenheit ver-
letzt, kann ein Ordnungsgeld nach § 16 Abs. 3 GemO auferlegt 
oder das Bürgerrecht bis zur Dauer von 4 Jahren aberkannt wer-
den. 
 
 

Pflicht zur Verschwiegenheit 
 
(1) Die Ortschaftsräte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über 

alle Angelegenheiten, deren Geheimhaltung gesetzlich vorge-
schrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforder-
lich ist. Über alle in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angele-
genheiten sind die Ortschaftsräte und die zur Beratung zugezo-
genen Einwohner so lange zur Verschwiegenheit verpflichtet, bis 
sie der Ortsvorsteher von der Schweigepflicht entbindet. Dies gilt 
nicht für Beschlüsse, soweit sie nach § 4 Abs. 3 bekannt gege-
ben worden sind. 

(2) Ortschaftsräte dürfen die Kenntnis von geheim zu haltenden An-
gelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Gegen dieses Verbot 
verstößt insbesondere, wer aus Kenntnis geheim zu haltender 
Angelegenheiten für sich oder Dritte Vorteile zieht oder ziehen 
will. 

(3) Auf Verlangen des Ortsvorstehers haben die Ortschaftsräte nach 
ihrem Ausscheiden aus dem Amt ihnen von der Ortschaft über-
lassene Schriftstücke  
über amtliche Vorgänge herauszugeben, sofern die Vertraulich-
keit oder Geheimhaltung hinsichtlich ihres Inhalts noch weiter be-
steht. 

(4) Einem Ortschaftsratsmitglied, das seine Verschwiegenheit ver-
letzt, kann ein Ordnungsgeld nach § 16 Abs. 3 GemO und § 17 
Abs. 4 GemO auferlegt werden 

§ 11 Handhabung der Ordnung, Hausrecht 
 

(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 
aus (§ 36, 1 GemO). 

Handhabung der Ordnung, Hausrecht 
 
(1) Der Vorsitzende handhabt die Ordnung und übt das Hausrecht 

aus. 
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(2) Der Vorsitzende kann bei Ausübung des Hausrechts Zuhörer, die 
die Sitzung stören, zur Ordnung verweisen. Er kann Einzelne o-
der bei allgemeiner Unruhe sämtliche Zuhörer aus dem Sitzungs-
raum entfernen lassen. Zuhörer, die wiederholt die Ruhe gestört 
haben, kann er auf bestimmte Zeit, Personen unter 16 Jahren all-
gemein, vom Besuch der Sitzung ausschließen. 

(3) Der Vorsitzende kann die Sitzung für bestimmte Zeit unterbre-
chen oder vorzeitig schließen, wenn sie infolge allgemeiner Un-
ruhe nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann. 

(4) Ortschaftsräte, die das Wort haben und andere Mitglieder, wel-
che die Ordnung verletzen, können vom Vorsitzenden zur Ord-
nung gerufen werden. Ist ein Redner beim gleichen Verhand-
lungsgegenstand zweimal zur Ordnung gerufen worden, so kann 
der Vorsitzende ihm bei weiterem Verstoß gegen die Geschäfts-
ordnung das Wort entziehen. 

(5) Bei grober Ungebühr oder bei wiederholten Verstößen gegen die 
Ordnung können Ortschaftsräte vom Vorsitzenden aus dem Be-
ratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anordnung ist der 
Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende 
Entschädigung verbunden. Bei wiederholter grober Ungebühr o-
der wiederholten Verstößen gegen die Ordnung kann der Ort-
schaftsrat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs 
Sitzungen ausschließen. Entsprechendes gilt für ehrenamtlich tä-
tige Einwohner, die zu den Beratungen zugezogen sind (§ 13 
Abs. 2) 

 

(2) Der Vorsitzende kann bei Ausübung des Hausrechts Zuhörer, die 
den geordneten Ablauf der Sitzung stören, zur Ordnung verwei-
sen. Er kann Einzelne oder bei allgemeiner Unruhe sämtliche Zu-
hörer aus dem Sitzungsraum entfernen lassen. Störungen kön-
nen u.a. sein Beifalls- oder Missfallensäußerungen. 

(3) Der Vorsitzende kann die Sitzung für bestimmte Zeit unterbre-
chen oder vorzeitig schließen, wenn sie infolge allgemeiner Un-
ruhe nicht ordnungsmäßig fortgeführt werden kann. 

(4) Ortschaftsräte, die das Wort haben und andere Mitglieder, wel-
che die Ordnung verletzen, können vom Vorsitzenden zur Ord-
nung gerufen werden. Ist ein Redner beim gleichen Verhand-
lungsgegenstand zweimal zur Ordnung gerufen worden, so kann 
der Vorsitzende ihm bei weiterem Verstoß gegen die Geschäfts-
ordnung das Wort entziehen. 

(5) Bei grober Ungebühr oder bei wiederholten Verstößen gegen die 
Ordnung können Ortschaftsräte vom Vorsitzenden aus dem Be-
ratungsraum verwiesen werden; mit dieser Anordnung ist der 
Verlust des Anspruchs auf die auf den Sitzungstag entfallende 
Entschädigung verbunden. Bei wiederholter grober Ungebühr o-
der wiederholten Verstößen gegen die Ordnung kann der Ort-
schaftsrat ein Mitglied für mehrere, höchstens jedoch für sechs 
Sitzungen ausschließen. Entsprechendes gilt für ehrenamtlich tä-
tige Einwohner, die zu den Beratungen zugezogen sind (§ 13 
Abs. 2) 

(6) Mittschnitte in Bild und Ton sind während der Sitzung/Beratung 
im Sitzungssaal, mit Ausnahme zu Protokollzwecken, nicht zuge-
lassen. Insbesondere das Verbreiten von Mitschnitten in Bild und 
Ton bzw. von Bildern aus der Beratung z.B. auf sozialen Netz-
werken ist nicht zulässig. Dies gilt nicht, wenn die Genehmigung 
ausdrücklich und einstimmig für einen einzelnen Tagesordnungs-
punkt erteilt wird. Im Sitzungssaal sind Fotografieren und Inter-
views grundsätzlich nur in den Pausen bzw. vor oder nach den 
Sitzungen zulässig. Das Verbot des Fotografierens gilt nicht für 
akkreditierte Pressevertreter. 
 
 

§ 13 Vortrag, beratende Mitwirkung im Ortschaftsrat 
 

Vortrag, beratende Mitwirkung im Ortschaftsrat 
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(1) Den Vortrag im Ortschaftsrat hat der Vorsitzende. Der Vorsit-
zende kann den Vortrag einem anderen Beamten oder Angestell-
ten der Ortsverwaltung oder der Stadt oder anderen Person über-
tragen. 

(2) Der Ortschaftsrat kann sachkundige Einwohner und Sachver-
ständige zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten zuzie-
hen. 

(3) Auf Verlangen des Ortschaftsrates muss der Vorsitzende einen 
Beamten oder Angestellten der Ortsverwaltung oder der Stadt-
verwaltung zu sachverständigen Auskünften zuziehen. 

(4) Ist ein Tagesordnungspunkt gem. § 34 GemO von einem Viertel 
der Ortschaftsräte beantragt worden, so ist zum Vortrag demjeni-
gen Ortschaftsrat das Wort zu erteilen, dessen Unterschrift unter 
dem Antrag an erster Stelle steht. 
 
 

(1) Den Vortrag im Ortschaftsrat hat der Vorsitzende. Der Vorsit-
zende kann den Vortrag einem anderen Bediensteten der Orts-
verwaltung oder der Stadt oder anderen Person übertragen. 

(2) Der Ortschaftsrat kann sachkundige Einwohner und Sachver-
ständige zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten zuzie-
hen. 

(3) Auf Verlangen des Ortschaftsrates muss der Vorsitzende einen 
Bediensteten der Ortsverwaltung oder der Stadtverwaltung zu 
sachverständigen Auskünften zuziehen. 
 

§ 14 Redeordnung 
 

(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung nach dem Vortrag (§ 13 
Abs. 1). Er fordert zu Wortmeldungen auf und soll in der ersten 
Runde der Diskussion das Wort in der Reihenfolge der Fraktions-
stärke erteilen. Danach erteilt er das Wort grundsätzlich in der 
Reihenfolge der Meldungen. 

(2) Außer der Reihe und sofort nach dem Redner, der zuletzt ge-
sprochen hat, erteilt der Vorsitzende das Wort   
a) zu tatsächlichen Berichtigungen eigener Ausführungen, so-

wie zur Aufklärung von Missverständnissen und 
b) zur Geschäftsordnung, insbesondere zur Stellung von 

Schluss- oder Vertagungsanträgen. 
(3) Der Vorsitzende kann nach jedem Redner das Wort ergreifen; 

der Vorsitzende kann in gleicher Weise dem Vortragenden (§ 13 
Abs. 1) oder zugezogenen sachkundigen Einwohnern und Sach-
verständigen das Wort erteilen oder sie zur Stellungnahme auf-
fordern. 

(4) Nur der Vorsitzende darf einen Redner unterbrechen. Er kann ei-
nen Redner, der nicht bei der Sache bleibt oder seine Ausführun-
gen mehrmals wiederholt, zur Sache verweisen. Redner und Zwi-
schenrufen, deren Ausführungen den Rahmen der Sachlichkeit 

Redeordnung 
 
(1) Der Vorsitzende eröffnet die Beratung nach dem Vortrag (§ 13 

Abs. 1). Er fordert zu Wortmeldungen auf und soll in der ersten 
Runde der Diskussion das Wort in der Reihenfolge der Fraktions-
stärke erteilen. Danach erteilt er das Wort grundsätzlich in der 
Reihenfolge der Meldungen. 

(2) Außer der Reihe und sofort nach dem Redner, der zuletzt ge-
sprochen hat, erteilt der Vorsitzende das Wort   
a) zu tatsächlichen Berichtigungen eigener Ausführungen, so-

wie zur Aufklärung von Missverständnissen und 
b) zur Geschäftsordnung, insbesondere zur Stellung von 

Schluss- oder Vertagungsanträgen. 
(3) Der Vorsitzende kann nach jedem Redner das Wort ergreifen; 

der Vorsitzende kann in gleicher Weise dem Vortragenden (§ 13 
Abs. 1) oder  zugezogenen Bediensteten der Ortsverwaltung o-
der der Stadt oder zugezogenen sachkundigen Einwohnern und 
Sachverständigen das Wort erteilen oder sie zur Stellungnahme 
auffordern. 

(4) Nur der Vorsitzende darf einen Redner unterbrechen. Er kann ei-
nen Redner, der nicht bei der Sache bleibt oder seine Ausführun-
gen mehrmals wiederholt, zur Sache verweisen. Redner und Zwi-
schenrufen, deren Ausführungen den Rahmen der Sachlichkeit 
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überschreiten oder die Ordnung stören, kann er zur Ordnung ru-
fen. Bestreitet der Redner die Berechtigung des Verweises zur 
Sache und des Rufes zur Ordnung oder einer Wortentziehung, 
so kann er mit kurzer Begründung die Entscheidung des Ort-
schaftsrates beantragen, die ohne Erörterung zu treffen ist.  
 

überschreiten oder die Ordnung stören, kann er zur Ordnung ru-
fen. Bestreitet der Redner die Berechtigung des Verweises zur 
Sache und des Rufes zur Ordnung oder einer Wortentziehung, 
so kann er mit kurzer Begründung die Entscheidung des Ort-
schaftsrates beantragen, die ohne Erörterung zu treffen ist.  

 
 

§ 15 Geschäftsordnungsanträge 
 

(1) Anträge "zur Geschäftsordnung" können jederzeit, mit Bezug auf 
einen bestimmten Verhandlungsgegenstand nur bis zum Schluss 
der Beratung hierüber gestellt werden. 

(2) Geschäftsordnungsanträge unterbrechen die Sachberatung. Au-
ßer dem Antragsteller und Vorsitzenden erhalten aus jeder Frak-
tion ein Sprecher und die keiner Fraktion angehörenden Ort-
schaftsräte Gelegenheit, zu einem Geschäftsordnungsantrag zu 
sprechen. 

(3) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere 
a) der Antrag, ohne weitere Aussprache zur Tagesordnung 

überzugehen, 
b) der Schlussantrag 
c) der Antrag, die Rednerliste zu schließen, 
d) der Antrag, den Gegenstand zu einem spätere Zeitpunkt in 

derselben  
 Sitzung zu beraten, 

e) der Antrag, die Verhandlung zu vertagen, 
f) der Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen, 
g) der Antrag zur Aufnahme eines Gegenstandes in die Tages-

ordnung einer  
 der nächsten Ortschaftsratssitzungen. 

(4) Ein Ortschaftsrat, der selbst zur Sache gesprochen hat, kann An-
träge nach Abs. 3 Buchst. b) und c) nicht stellen. 
 

Geschäftsordnungsanträge 
 
(1) Anträge "zur Geschäftsordnung" können jederzeit, mit Bezug auf 

einen bestimmten Verhandlungsgegenstand nur bis zum Schluss 
der Beratung hierüber gestellt werden. 

(2) Geschäftsordnungsanträge unterbrechen die Sachberatung. Au-
ßer dem Antragsteller und Vorsitzenden erhalten aus jeder Frak-
tion ein Sprecher und die keiner Fraktion angehörenden Ort-
schaftsräte Gelegenheit, zu einem Geschäftsordnungsantrag zu 
sprechen. Danach ist sofort über den Antrag zu entscheiden. 

(3) Geschäftsordnungsanträge sind insbesondere 
a) der Antrag, ohne weitere Aussprache zur Tagesordnung 

überzugehen, 
b) der Schlussantrag 
c) der Antrag, die Rednerliste zu schließen, 
d) der Antrag, den Gegenstand zu einem spätere Zeitpunkt in 

derselben  
 Sitzung zu beraten, 

e) der Antrag, die Verhandlung zu vertagen, 
f) der Antrag, die Beschlussfassung zu vertagen, 
g) der Antrag zur Aufnahme eines Gegenstandes in die Tages-

ordnung einer  
 der nächsten Ortschaftsratssitzungen. 

(4) Ein Ortschaftsrat, der selbst zur Sache gesprochen hat, kann An-
träge nach Abs. 3 Buchst. b) und c) nicht stellen. 
 
 

§ 18 Abstimmung 
 

(1) Die Anträge zur Beschlussfassung müssen klar, sachlich und so 
abgefasst sein, dass über sie als Ganzes abgestimmt werden 
kann. Sie sind grundsätzlich positiv zur Abstimmung zu bringen. 

Abstimmung 
 

(1) Die Anträge zur Beschlussfassung müssen klar, sachlich und so 
abgefasst sein, dass über sie als Ganzes abgestimmt werden 
kann. Sie sind grundsätzlich positiv zur Abstimmung zu bringen. 
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Auf Antrag eines Ortschaftsratsmitgliedes ist getrennt über ein-
zelne Punkte oder Ziffern des Beschlussantrags abzustimmen. 

(2) Wird der Antrag in eine Frage gekleidet, ist sie so zu stellen, dass 
sie mit Ja oder mit Nein beantwortet werden kann. Über Ände-
rungs- und Ergänzungsanträge wird in der Regel vor dem Haupt-
antrag abgestimmt. Als Hauptantrag gilt der Antrag des Vortra-
genden (§ 13 Abs. 1). Liegen mehrere Änderungs- und Ergän-
zungsanträge zur gleichen Sache vor, so wird jeweils über denje-
nigen zunächst abgestimmt, der am weitesten von dem Hauptan-
trag abweicht. Im Zweifelsfalle entscheidet darüber der Ort-
schaftsrat  

(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung wird unter Berücksichtigung 
von § 15 Abs. 2 sofort nach Antragstellung abgestimmt. 

(4) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(5) Der Ortschaftsrat stimmt offen ab. Der Vorsitzende stellt das Er-
gebnis der Abstimmung fest. Ist einem Antrag nicht widerspro-
chen worden, so kann er dessen Annahme ohne förmliche Ab-
stimmung feststellen. 

(6) Ergeben sich unmittelbar nach der Abstimmung Zweifel am Er-
gebnis, ist die Abstimmung mit gleich lautendem Antrag zu wie-
derholen. 

(7) Geheim darf nur abgestimmt werden, wenn dies die Mehrheit des 
Ortschaftsrates verlangt. Das Verfahren richtet sich nach den 
Bestimmungen in § 19 Abs. 2. 
 
 

Auf Antrag eines Ortschaftsratsmitgliedes ist getrennt über ein-
zelne Punkte oder Ziffern des Beschlussantrags abzustimmen. 

(2) Wird der Antrag in eine Frage gekleidet, ist sie so zu stellen, dass 
sie mit Ja oder mit Nein beantwortet werden kann. Über Ände-
rungs- und Ergänzungsanträge wird in der Regel vor dem Haupt-
antrag abgestimmt. Als Hauptantrag gilt der Antrag des Vortra-
genden (§ 13 Abs. 1). Liegen mehrere Änderungs- und Ergän-
zungsanträge zur gleichen Sache vor, so wird jeweils über denje-
nigen zunächst abgestimmt, der am weitesten von dem Hauptan-
trag abweicht. Im Zweifelsfalle entscheidet darüber der Ort-
schaftsrat  

(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung wird unter Berücksichtigung 
von § 15 Abs. 2 sofort nach Antragstellung abgestimmt. 

(4) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimment-
haltungen werden bei der Ermittlung der Mehrheit nicht berück-
sichtigt. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(5) Der Ortschaftsrat stimmt offen ab. Der Vorsitzende stellt das Er-
gebnis der Abstimmung fest. Ist einem Antrag nicht widerspro-
chen worden, so kann er dessen Annahme ohne förmliche Ab-
stimmung feststellen. 

(6) Ergeben sich unmittelbar nach der Abstimmung Zweifel am Er-
gebnis, ist die Abstimmung mit gleich lautendem Antrag zu wie-
derholen. 

(7) Geheim darf nur abgestimmt werden, wenn dies die Mehrheit des 
Ortschaftsrates verlangt. Das Verfahren richtet sich nach den 
Bestimmungen in § 19 Abs. 2. 
 
 

§ 20 Einwohnerfragestunde, Jugendfragestunde 
 

(1) Der Ortschaftsrat kann bei öffentlichen Sitzungen Einwohnern 
und den ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereini-
gungen nach § 10 Abs. 3 und 4 GemO die Möglichkeit einräu-
men, Fragen zu Angelegenheiten der Ortschaft zu stellen oder 
Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten (Fragestunde). Für 
Kinder und Jugendliche aus der Ortschaft Eschach wird 1 x jähr-
lich eine spezielle Fragestunde eingerichtet (Jugendfragestunde). 

(2) Für die Fragestunde gelten folgende Grundsätze: 

Einwohnerfragestunde, Jugendfragestunde 
 

(1) Der Ortschaftsrat kann bei öffentlichen Sitzungen Einwohnern 
und den ihnen gleichgestellten Personen und Personenvereini-
gungen nach § 10 Abs. 3 und 4 GemO die Möglichkeit einräu-
men, Fragen zu Angelegenheiten der Ortschaft zu stellen oder 
Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten (Fragestunde). Für 
Kinder und Jugendliche aus der Ortschaft Eschach wird einmal 
jährlich eine spezielle Fragestunde eingerichtet (Jugendfrage-
stunde). 

(2) Für die Fragestunde gelten folgende Grundsätze: 
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a) Die Fragestunde findet 4 x im Jahr statt. Sie soll 60 Minuten 
nicht überschreiten. Werden innerhalb der vorgesehenen Zeit 
keine Fragen mehr gestellt, kann der Ortschaftsrat zur Ta-
gesordnung übergehen. 

b) Ein Frageberechtigter im Sinne des Abs. 1 darf zu Gemein-
deangelegenheiten eine Frage stellen bzw. eine Anregung o-
der einen Vorschlag unterbreiten. Eine Zusatzfrage ist mög-
lich. Die Ausführungen müssen kurz gefasst sein. 

c) Zu den Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt der Vor-
sitzende Stellung. Kann nicht sofort Stellung genommen wer-
den, wird die Stellungnahme dem Fragenden schriftlich mit-
geteilt. Der Vorsitzende kann unter den Voraussetzungen des 
§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO von einer Stellungnahme absehen. 

(3) Bei einem Verstoß gegen Abs. 2 Buchst. b) hat der Vorsitzende 
das Recht, den Fragestellenden das Wort zu entziehen. 
 

a) Die Fragestunde findet viermal im Jahr statt. Sie soll 60 Minu-
ten nicht überschreiten. Werden innerhalb der vorgesehenen 
Zeit keine Fragen mehr gestellt, kann der Ortschaftsrat zur 
Tagesordnung übergehen. 

b) Ein Frageberechtigter im Sinne des Abs. 1 darf zu Gemeinde-
angelegenheiten eine Frage stellen bzw. eine Anregung oder 
einen Vorschlag unterbreiten. Eine Zusatzfrage ist möglich. 
Die Ausführungen müssen kurz gefasst sein. 

c) Zu den Fragen, Anregungen und Vorschlägen nimmt der Vor-
sitzende Stellung. Kann nicht sofort Stellung genommen wer-
den, wird die Stellungnahme dem Fragenden schriftlich mit-
geteilt. Der Vorsitzende kann unter den Voraussetzungen des 
§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO von einer Stellungnahme absehen, 
insbesondere in Personal, Grundstücks-, Sozialhilfe- und Ab-
gabesachen, sowie in Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Sicherheits- und Ordnungsverwaltung. 

(3) Bei einem Verstoß gegen Abs. 2 Buchst. b) hat der Vorsitzende 
das Recht, den Fragestellenden das Wort zu entziehen. 
 
 

§ 21 Rederecht von Einwohnern 
 

(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung erhalten betroffene Bürger o-
der Vertreter einer betroffenen Personengruppe das Recht, sich 
über die Angelegenheit aus ihrer Sicht zu äußern. Das Rederecht 
ist auf 3 Minuten beschränkt. 

(2) Das Rederecht ist beschränkt auf den unmittelbar betroffenen 
Einwohner oder einen Vertreter der betroffenen Personengruppe. 

(3) Die Äußerung des unmittelbar betroffenen Einwohners bzw. des 
Vertreters der betroffenen Personengruppe kann grundsätzlich 
nur nach dem Sachvortrag der Verwaltung und vor der Eröffnung 
der Aussprache erfolgen. 

(4) Der Wunsch zur Äußerung ist dem Vorsitzenden schriftlich (durch 
Meldekarte) vor dem Aufruf des entsprechenden Tagesordnungs-
punktes anzuzeigen. Ob ein Einwohner angehört wird, erfolgt in 
Zweifelsfällen auf Beschluss des Ortschaftsrates. 
 

Rederecht von Einwohnern 
 

(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung erhalten betroffene Bürger o-
der Vertreter einer betroffenen Personengruppe das Recht, sich 
über die Angelegenheit aus ihrer Sicht zu äußern. Das Rederecht 
ist auf 3 Minuten beschränkt. 

(2) Das Rederecht ist beschränkt auf den unmittelbar betroffenen 
Einwohner oder einen Vertreter der betroffenen Personengruppe. 

(3) Die Äußerung des unmittelbar betroffenen Einwohners bzw. des 
Vertreters der betroffenen Personengruppe kann grundsätzlich 
nur nach dem Sachvortrag der Verwaltung und vor der Eröffnung 
der Aussprache erfolgen. 

(4) Der Wunsch zur Äußerung ist dem Vorsitzenden schriftlich oder 
mündlich vor dem Aufruf des entsprechenden Tagesordnungs-
punktes anzuzeigen. Ob ein Einwohner angehört wird, erfolgt in 
Zweifelsfällen auf Beschluss des Ortschaftsrates. 
 
 

§ 22 Schriftliches Verfahren Schriftliches Verfahren 
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Über Gegenstände einfacher Art kann schriftlich im Wege des schriftli-
chen Verfahrens beschlossen werden. Der Antrag, über den im Wege 
des schriftlichen Verfahrens beschlossen werden soll, muss allen Ort-
schaftsräten zugehen; er wird durch den Amtsboten zugestellt. Der An-
trag ist angenommen, wenn kein Mitglied widerspricht. 

 

 
Über Gegenstände einfacher Art kann im schriftlichen oder elektroni-
schen Verfahren  beschlossen werden. Der Antrag, über den im Wege 
des schriftlichen Verfahrens beschlossen werden soll, wird gegen 
Nachweis und mit Angabe der Widerspruchsfrist allen Ortschaftsräten 
entweder nacheinander in einer Ausfertigung oder gleichzeitig in je 
gleich lautenden Ausfertigungen zugeleitet. Der Antrag ist angenom-
men, wenn kein Mitglied fristgerecht widerspricht. 
 
 

§ 22a Offenlegung 
 
bisher nicht enthalten 

Offenlegung 
 
(1) Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung 

beschlossen werden. Die Offenlegung kann in einer Sitzung und 
außerhalb einer solchen geschehen. 

(2) Bei Offenlegung in einer Sitzung sind die zur Erledigung vorgesehe-
nen Gegenstände in einem besonderen Abschnitt der Tagesord-
nung aufzuführen. Ein Antrag ist angenommen, wenn ihm während 
der Sitzung nicht widersprochen wird. Der Wortlaut des Beschlus-
ses mit Begründung und den Unterlagen wird während einer Ort-
schaftsratsitzung im Sitzungsraum ausgelegt. 
Der Vorsitzende soll am Schluss der Ortschaftsratsitzung bekannt 
geben, ob einem offen gelegten Antrag widersprochen worden ist. 

(3) Bei Offenlegung außerhalb der Sitzung wird allen Mitgliedern des 
Ortschaftsrates der Wortlaut des Beschlusses mit Begründung 
schriftlich mitgeteilt mit dem Hinweis, Dass die Unterlagen auf dem 
Rathaus innerhalb einer bestimmten Frist zur Einsichtnahme aufflie-
gen und dass innerhalb dieser Frist die Möglichkeit des Wider-
spruchs besteht. Ein hierbei gestellter Antrag ist angenommen, 
wenn kein Mitglied fristgerecht widerspricht. 

 
 

§ 23 Inhalt der Niederschrift 
 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Ortschafts-

rates ist eine Niederschrift zu fertigen: sie muss insbesondere 
Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, den Namen des Vorsit-
zenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesen-
den Ortschaftsräte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, 

Inhalt der Niederschrift 
 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Ortschafts-

rates ist eine Niederschrift zu fertigen: Sie muss insbesondere 
Tag, Ort, Beginn und Ende der Sitzung, den Namen des Vorsit-
zenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesen-
den Ortschaftsräte unter Angabe des Grundes der Abwesenheit, 
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die Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die Abstim-
mungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse 
enthalten (die Nein- und Gegenstimmen sind namentlich zu an-
zugeben). § 19 bleibt unberührt. 

(2) Bei Beschlussfassung im Wege des Umlaufs (§ 22) gilt Abs. 1 
entsprechend. 

(3) Der Vorsitzende und jedes Mitglied können verlangen, dass ihre 
Erklärung oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten 
wird. Dies gilt nicht für die Veröffentlichung im Gemeinsamen Mit-
teilungsblatt. 

 

die Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die Abstim-
mungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlüsse 
enthalten. § 19 bleibt unberührt. 

(2) Bei Beschlussfassung im Wege des schriftlichen Verfahrens (§ 
22) gilt Abs. 1 entsprechend. 

(3) Der Vorsitzende und jedes Mitglied können verlangen, dass ihre 
Erklärung oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten 
wird. Dies gilt nicht für die Veröffentlichung im Gemeinsamen Mit-
teilungsblatt. 

 
 

§ 25 Anerkennung und Einsichtnahme der Niederschrift 
 
(1) Die Niederschrift ist in der Regel in der nächsten Sitzung, spätes-

tens innerhalb eines Monats durch Umlauf zur Kenntnis des Ort-
schaftsrates zu bringen. Über die hierbei gegen die Niederschrift 
erhobenen Einwendungen entscheidet der Ortschaftsrat. 

(2) Die Ortschaftsräte können jederzeit in die Niederschriften über 
die öffentlichen und über die nichtöffentlichen Sitzungen während 
der Dienststunden bei der Ortsverwaltung Einsicht nehmen. 

(3) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen 
Sitzungen ist auch den Bürgern gestattet. 
 

Anerkennung und Einsichtnahme der Niederschrift 
 

(1) Die Niederschrift ist in der Regel in der nächsten Sitzung, spätes-
tens innerhalb eines Monats durch Umlauf zur Kenntnis des Ort-
schaftsrates zu bringen. Über die hierbei gegen die Niederschrift 
erhobenen Einwendungen entscheidet der Ortschaftsrat. 

(2) Die Ortschaftsräte können jederzeit in die Niederschriften über 
die öffentlichen und über die nichtöffentlichen Sitzungen während 
der Dienststunden bei der Ortsverwaltung Einsicht nehmen. 

(3) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über die öffentlichen 
Sitzungen ist auch den Einwohnern gestattet. 
 
 

§ 26 Auslegung der Geschäftsordnung, Abweichungen 
 
(1) Bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung entschei-

det der Ortschaftsrat. 
(2) Von der Geschäftsordnung kann, soweit gesetzliche Vorschriften 

nicht entgegenstehen, im einzelnen Fall abgewichen werden, 
wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder damit einverstan-
den sind, mindestens die Hälfte aller Mitglieder. 
 
 

Auslegung der Geschäftsordnung, Abweichungen 
 
(1) Bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung entschei-

det der Ortschaftsrat. 
(2) Von der Geschäftsordnung kann, soweit gesetzliche Vorschriften 

nicht entgegenstehen, im einzelnen Fall abgewichen werden, 
wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder damit einverstan-
den sind. mindestens die Hälfte aller Mitglieder. 
 

 


